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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(Artikel 2a) 

A. Problem 

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" sind seit der Französischen 

Revolution die Grundprinzipien allen aufgeklärten Verfassungs-

denkens. Im Zentrum westeuropäisch-nordamerikanischer Verfas-

sungstradition  steht der Schutz des einzelnen vor staatlicher 

Gewalt durch die Garantie individueller Freiheitsrechte, wie sie 
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vornehmlich in Artikel 2 ff. des Grundgesetzes verankert sind. 
Diese liberale Tradition hat große Fortschritte gebracht, die zu 
bewahren sind. Dennoch stehen wir heute vor Problemen, die aus 
einem rücksichtslosen Gebrauch der Freiheitsrechte resultieren. 
So sind in unserer Zivilisation ein Übermaß an Egoismus, fo rt

-schreitende Entsolidarisierung, Atomisierung des gesellschaftli-
chen Gefüges sowie ein Rückzug ins Private zu beklagen. Allein-
erziehende geraten ins Abseits. Viele ältere Menschen vereinsa-
men, manche sterben unbemerkt. Überall wird das Fehlen mensch-
licher Wärme beklagt. Zunehmend werden Behinderte ausge-
grenzt und Opfer von Gewalttätigkeiten. Gewalt als Mittel zur 
Durchsetzung persönlicher Belange und ideologischer Ansichten 
wird immer häufiger teilnahmslos hingenommen. Die dem Kräfte-
spiel des freien Marktes ausgesetzten Medien greifen beim Kampf 

um Einschaltquoten zu gewaltverherrlichenden Filmen und wer-
den dafür von den Zuschauern mit höheren Einschaltquoten 
belohnt. Das unser Wi rtschaftsleben bestimmende Konkurrenzver-
halten durchdringt inzwischen alle Bereiche des gesellschaftlichen 
und privaten Lebens. Die Zerstörung natürlicher Ressourcen 
schreitet voran. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger 
Menschen, die sich für soziale und gemeinwohlorientierte Belange 
einsetzen, und immer mehr, die solches Engagement belächeln. 
Der Vorrang des freiheitlichen Individuums, so erweist es sich, 
führt nicht zwingend zu Gerechtigkeit und Verantwortungsfähig-
keit des einzelnen in einer humanen Gesellschaft. Insbesondere 
zeigt sich, daß die innere Einheit Deutschlands im Rahmen eines 
egoistischen Gebrauchs der Freiheitsrechte nicht gelingen kann. 

B. Lösung 

Ziel ist es, der dritten Dimension neuzeitlicher Grundwerte, der 
„Brüderlichkeit", als der positiven Qualifikation der Menschen-
würde, stärkere Geltung zu verschaffen. Dies geschieht in geeig-
neter Weise durch die verfassungsrechtliche Verankerung des 
Grundsatzes: Jeder ist zu Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn 
aufgerufen. 

C. Alternativen 

Statt als Artikel 2 a könnte der gleiche Satz auch als Artikel 1 a, 3 a 
oder als Absatz 3 in Artikel 2 eingefügt werden. 

 

D. Kosten 

Keine 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(Artikel 2a) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 
Abs. 2 des Grundgesetzes ist eingehalten: 

Artikel 1 

Änderung des Grundgesetzes 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land vom 23. Mai 1949 (BGBl. III, Gliederungsnummer 
100-1, zuletzt geändert durch ...), wird wie folgt 
geändert: 

Nach Artikel 2 wird folgender neuer Artikel 2a 
eingefügt: 

,,Artikel 2 a 

Jeder ist zu Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn 
aufgerufen. " 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Bonn, den 1. Februar 1994 

gez. Unterschriften 
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Begründung 

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes stellten 
angesichts der Erfahrungen im menschenverachten-
den NS-Regime, der Freiheit die Würde des Men-
schen voran und der freien Entfaltung der Persönlich-
keit die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ord-
nung und das Sittengesetz begrenzend zur Seite. Weil 
sich dennoch schrankenloser Egoismus und soziale 
Verwahrlosung ausbreiten, wächst die Überzeugung, 
daß eine Ergänzung des Grundgesetzes im Sinne der 
„Brüderlichkeit", das heißt, einer Freiheit, die auch 
positiv die Freiheit und Würde des anderen zu beden-
ken hat, dringend notwendig wird. 

Die Würde des Menschen ist im Grundgesetz bisher 
vor allem negativ als unantastbar geschützt. Während 
der freien Entfaltung eigener Persönlichkeit große 
Aufmerksamkeit gilt, kommt der Mitmensch nur inso-
fern in den Blick, als dabei dessen Rechte nicht 
verletzt werden dürfen. Die Frage, inwieweit bei der 
eigenen Persönlichkeitsentfaltung auch positiv die 
Entwicklungsmöglichkeiten anderer, das Wohl des 
Nächsten und der zukünftigen Generationen mitzu-
bedenken und mitzuverantworten sind, ist bisher 
verfassungsrechtlich kaum thematisiert worden. Zwar 
besitzt jeder Mensch von Geburt an  die unveräußer-
liche Menschenwürde, das dementsprechende Be-
wußtsein eigener Würde aber muß erst entwickelt 
werden und sich immer wieder neu gestalten. Diesen 
Prozeß kann niemand einem anderen abnehmen. Wir 
können dieses Wachstum aber durch eigenes Verhal-
ten fördern oder behindern. 

So wie Freiheit nur unter grundsätzlich Gleichgestell-
ten möglich ist, entwickelt sich auch das Bewußtsein 
eigener Würde aus wechselseitiger Kommunikation 
zwischen Menschen, die einander als Gleiche in ihrer 
Würde anerkennen. Wer durch Besinnung seine 
eigene Entwicklung gefühlsbewußt wahrnimmt und 
reflektiert, wird auch anderen einfühlsam begegnen 
und ihnen das Bewußtsein eigener Würde vermit-
teln. 

Durch das Sozialstaatsgebot in Artikel 20 Abs. 1 des 
Grundgesetzes werden die grundlegenden äußeren 
Bedingungen zur Entwicklung eigenen Würdebe-
wußtseins verfassungsrechtlich geschützt. Nun soll 
auch die innere Entwicklung desselben, die auf die 
Erfahrung von Mitmenschlichkeit angewiesen ist, 
ihren ausdrücklichen Rückhalt in der Verfassung 
finden. Ohne Mitmenschlichkeit gibt es kein Bewußt-
sein des einzelnen von der eigenen Würde und ohne 
Gemeinsinn keine diesen individuellen Wachstums-
prozeß fördernde und schützende Gesellschaft. Sie 
hat darüber hinaus die Voraussetzungen für ein men-
schenwürdiges Leben zukünftiger Generationen zu 
bewahren. 

Eine Ergänzung der Verfassung um die beiden 
Begriffe Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn soll das 
Freiheitsversprechen der Abwehrrechte des Grund

-

gesetzes durch die Hervorhebung von Elementen des 
älteren republikanischen Demokratieverständnisses 
vor seinen selbstzerstörerischen Momenten bewah-
ren. Zur Freiheit und Gleichheit muß in verstärktem 
Maße die „Brüderlichkeit" treten. Sie ist in Gestalt von 
Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn als Grundnorm 
für ein gelingendes Zusammenleben unverzichtbar 
und zugleich die unerläßliche ethische Orientierung 
auf dem Weg zur inneren Einheit Deutschlands. 

Mitmenschlichkeit ist die Entsprechung zum religiös 
gebundenen Begriff der Nächstenliebe. Sie gehört zur 
kommunikativen, sozialen Natur des Menschen, der 
nicht allein existieren kann, sondern auf seinesglei-
chen angewiesen ist. Wer Mensch sagt, muß immer 
auch die menschliche Gemeinschaft mitdenken. Dar-
aus ergibt sich die Forderung an den einzelnen, nicht 
nur für sich selbst, sondern zugleich für seine Mitmen-
schen und das Gemeinwohl verantwortlich zu sein 
und zu handeln (vgl. Hans Jonas' Prinzip Verant-
wortung und Willy Brandts Begriff  compassion,  Mit-
leidensfähigkeit, Mitgefühl). Der Beg riff der Mit-
menschlichkeit richtet den Blick auf den konkreten, 
individuellen Umgang einzelner Menschen mitein-
ander. 

Gemeinsinn meint die Beziehung zum und im 
Gemeinwesen, die Verantwortung für das gesell-
schaftliche Ganze, auch und insbesondere in seinen 
institutionellen Ausformungen. Zur Mitmenschlich-
keit wird ermutigt, um Gemeinsinn zu erwirken. Der 
Begriff des Gemeinsinns hebt den Begriff der Mit-
menschlichkeit auf die überindividuelle Ebene. 
Gemeinsinn bedeutet die Verantwortung eines jeden 
für die Kommune, den Staat, für Europa, aber auch für 
die eine Welt und ihre Lebensgrundlagen. Teilhabe- 
und verantwortungsbereite Bürgerinnen und Bürger 
sind für das Gelingen einer menschlichen Gesellschaft 
notwendig. Statt der primären Orientierung auf 
egoistische Nutzenmaximierung sind die eigenen 
Interessen ethischen Kriterien unterzuordnen. Dies 
kann nur in Form eines Appells geschehen. Denn eine 
solche Haltung ist nur möglich als Ausdruck einer 
Individualität, die sich dazu in freiem Willensent-
schluß bekennt. Der Staat kann seine Bürgerinnen 
und Bürger darauf nicht verfassungsunmittelbar kon-
kret rechtlich verpflichten. Er kann jedoch und sollte 
sehr wohl dazu aufrufen, ein für den einzelnen und die 
Gesellschaft überlebensnotwendiges Verhalten in 
Freiheit zu wählen und zu leben. Es gilt, von der 
Zivilisation des Habens zu einer Kultur des Mit-Seins, 
der Ko-Individualität zu gelangen. 

In der Gesellschaft verankerte Normen und Recht 
beeinflussen sich wechselseitig. Der Einwand geht 
daher fehl, derartige ethische Grundsätze seien der 
Verfassung fremd und könnten überdies wegen man-
gelnder Justiziabilität dort keinen Platz beanspru-
chen. Das Grundgesetz ist wie jede Verfassung Spie-
gel auch des gesellschaftlichen Wertehorizonts. Es ist 
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die konsensuelle Begründung der auf ihm allererst 
aufbauenden Legalität, das Ergebnis einer Verständi-
gung der Bürgerinnen und Bürger über die Grundla-
gen ihres Zusammenlebens. Demgemäß war das 
Grundgesetz von Anfang an zwar weltanschauungs-
neutral, nie aber werteneutral konzipiert. Bereits die 
Präambel spricht vom Handeln des „Deutsche(n) 
Volk(es)" als „ von dem Willen beseelt, ... dem 
Frieden zu dienen ". Die grundlegende Verpflichtung 
der staatlichen Gewalt auf die Menschenwürde hat 
zugleich einen ethischen Grund und Inhalt. Solche 
Verfassungssätze wurden und werden im Laufe der 
Zeit durch ständiges Bemühen des Bundesverfas-
sungsgerichts in ihren justiziablen, aber eben auch 
sozialphilosophischen und sozialpolitischen Bezügen 
entfaltet. 

Die vorgeschlagene Formulierung ist eine Verfas-
sungserwartung. Sie setzt keine zusätzliche Grund-
rechtsschranke, rührt nicht an das grundrechtlich 
gewährleistete Niveau der Freiheitsrechte, ist aber 
dennoch mehr als ein rechtlich unverbindlicher 
Appell. Sie äußert die ethische Erwartung an jeden 
Menschen, die Grundrechte verantwortlich auszu-
üben. Die Verfassung der Freiheit setzt ein in Freiheit 
zu wählendes Ethos voraus, das der Staat um der 
Freiheit willen nicht erzwingen kann, das aber sehr 
wohl von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet 
werden muß, und dies vor allem in einer geschichtli-
chen Situation, in der ein Teil des Selbstverständli-
chen, die Solidargemeinschaft, durch die Belastungen 
des Einigungsprozesses in besonderem Maße gefor-
dert ist. Diese Verfassungserwartung setzt zugleich 
ein Zeichen für die politisch Verantwortlichen, mit all 
ihrem Tun Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn anzu-
regen und deren Entfaltungsmöglichkeiten zu begün-
stigen, zum Beispiel in dieser Hinsicht bewußtseins

-

bildend zu wirken und in Zeiten knappen Geldes 
entsprechende Prioritäten zur Förderung gemeinnüt-
zigen — staatlichen wie gesellschaftlichen — Han-
delns zu setzen. 

Der unverzichtbare abwehrrechtliche Gehalt der Frei-
heitsrechte des Grundgesetzes setzt ein Gemeinwe-
sen voraus, ohne es zu konstituieren. Von Anfang an 
war und ist der Staat darauf angewiesen, daß die 
Bürgerinnen und Bürger von ihren Rechten einen dem 
Nächsten und dem Gemeinwohl gegenüber verant-
wortlichen Gebrauch machen. Wir votieren für die 
Aufnahme eines staatsethischen Grundsatzes, der 
implizit schon immer Bestandteil der Verfassung war. 
Mit negativen Grundrechten allein ist kein Staat zu 
machen, und schon gar nicht ein humaner. 

Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn sind Vorausset-
zungen unserer Grundrechtsdemokratie. Sie reflek-
tieren die Struktur des Menschen als eines Wesens, 
das nicht nur für sich selbst, sondern zugleich für die 
gesellschaftliche Wirklichkeit verantwortlich ist. 
Demgemäß sah sich bereits 1954 das Bundesverfas-
sungsgericht genötigt, im Sinne der jetzt explizit 
einzubeziehenden Wertbegriffe zu konkretisieren: 
„Das Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das 
eines isolierten, souveränen Individuums. Das Grund-
gesetz hat vielmehr die Spannung Individuum — 
Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogen

-

heit und Gemeinschaftsverbundenheit der Person 
entschieden, ohne dabei deren Eigenwert anzuta

-

sten. " [BVerfGE 4, 521 Dieser Auslegung des Bundes-
verfassungsgerichts folgend ist zur Herstellung einer 
gleichgewichtigen Kodifizierung der Grundprinzi-
pien „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" die verfas

-

sungsmäßige Verankerung von Mitmenschlichkeit 
und Gemeinsinn notwendig. 






